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Neubeginn mit ausgeglichener Bilanz

Wenn Ehepaare auseinandergehen, miissen die gemeinsam erarbeite-
ten Werte gerecht untereinander aufgeteilt werden. Das ist nicht nur
Sache der Paare selbst. Darum kiimmert sich auch das Familiengericht:
Im Versorgungsausgleich werden die Versorgungsanrechte der Ehepart-
ner geteilt - zum Beispiel aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der
Beamtenversorgung und aus betrieblichen Versorgungen. Anspriiche aus
dem Versorgungsausgleich ergeben sich meist erst im Rentenalter.

Auch bei der Aufhebung eingetragener Lebenspartnerschaften, die ab

1. Januar 2005 begriindet wurden, findet ein Versorgungsausgleich statt.
Fiir vorher begriindete Lebenspartnerschaften ist er nur maglich, wenn die
Partner bis zum 31. Dezember 2005 vor dem Amtsgericht erklart haben,
dass - sollte ihre Lebenspartnerschaft aufgehoben werden - ein Versor-
gungsausgleich durchgefiihrt werden soll.

Der Versorgungsausgleich wurde 1977 eingefiihrt und ist zum September
2009 reformiert worden. Wie der Versorgungsausgleich funktioniert, wie
er sich auf Ihre Rente auswirkt und wann Ubergangsregelungen gelten,
erfahren Sie hier. Auch wenn fiir Sie bereits ein Versorgungsausgleich
~nach altem Recht” durchgefiihrt wurde, kann die Broschiire fiir Sie
interessant sein. Lesen Sie, wann der Versorgungsausgleich abgedndert
werden kann und in welchen Sonderfdllen eine Rente trotz durchgefiihrtem
Versorgungsausgleich nicht oder nur teilweise gekiirzt wird. Und wenn Sie
weitere Fragen haben: Kommen Sie auf uns zu - wir sind fiir Sie da.

401 19. Auflage (9/2024)
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Was bedeutet Versorgungsausgleich?

Versorgungsanrechte, die Ehepartner wahrend ihrer Ehe erworben haben,
werden beim Versorgungsausgleich als gemeinschaftliche Lebensleistung
betrachtet. Sie gehdren somit beiden Ehepartnern zu gleichen Teilen.

Lassen Sie sich scheiden, werden die gesetzlichen und
privaten Anrechte auf Altersversorgung aus den ge-
meinsamen Ehejahren gleichmiBig zwischen Thnen und
Ihrem Ehepartner aufgeteilt. Nach dem Ausgleich haben
Sie dann beide gleich hohe Versorgungsanspriiche aus
der Ehezeit.

Ziel des Versorgungsausgleichs ist es, dem Partner, der
wahrend der Ehe geringere Versorgungsanrechte erwor-
ben hat — zum Beispiel, weil er wegen der Erziehung der
Kinder nur stundenweise gearbeitet hat — eine eigene,
von dem anderen Ehepartner unabhéngige Versorgung
zu schaffen oder eine bereits bestehende Versorgung zu
erhohen.

Auch wenn ein oder beide Ehepartner zum Ende der
Ehezeit bereits Rente beziehen, wird in der Regel ein
Versorgungsausgleich durchgefiihrt. Geteilt werden
dann die bis zur Rente erworbenen Anrechte. Ein Ver-
sorgungsausgleich ist nur dann ausgeschlossen, wenn
die Ehepartner erst nach Rentenbeginn geheiratet und



Naheres erfahren
Sie auf den Sei-
ten 7 und 13.

Lesen Sie bitte
auch das Kapitel
.Versorgungs-
ausgleich nach
einer Auslands-
scheidung” ab
Seite 52.

Weitere Infor-
mationen zur
Abanderung der
Entscheidung
finden Sie ab
Seite 46.

keine Versorgungsanrechte in der Ehe erwirtschaftet
haben.

Die Entscheidung iiber den Versorgungsausgleich trifft
das Familiengericht — eine Fachabteilung des Amts-
gerichts. Hierfiir miissen Sie im Scheidungsverfahren
in der Regel keinen gesonderten Antrag stellen, es sei
denn, Ihre Ehezeit betragt weniger als 37 Monate.

Eine Antragstellung ist auch erforderlich, wenn Sie im
Ausland geschieden wurden und nun den Versorgungs-
ausgleich durchfiihren mochten.

Grundsétzlich werden sdmtliche Versorgungsanrechte,
die die Ehepartner in der Ehezeit erworben haben, auf-
geteilt. Dabei erhalt jeder Ehepartner die Hélfte aus den
Anrechten des anderen Ehepartners.

Haben beide Ehepartner in der Ehe Versorgungsan-
rechte erworben, kommt es zu einem Hin-und-Her-
Ausgleich. Jeder Ehepartner gibt die Hilfte seiner in
der Ehezeit erworbenen Anrechte ab und ist insoweit
ausgleichspflichtig. Gleichzeitig erhilt er die Hélfte der
ehezeitlichen Anrechte vom anderen Ehepartner und ist
damit ausgleichsberechtigt. Wenn in dieser Broschiire
von dem ausgleichspflichtigen und dem ausgleichsbe-
rechtigten Ehepartner gesprochen wird, bezieht sich
das daher immer auf ein einzelnes auszugleichendes
Anrecht.

Unser Tipp:

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Familien-
gericht den Versorgungsausgleich spater noch aban-
dern, wenn sich die Hohe |hrer Versorgungsanrechte
oder der Versorgungsanrechte lhres Ehepartners
verandert hat und die Abanderung beantragt wird.



Sonderfalle wer-
den ab Seite 41
erlautert.

Heiraten Sie spéter erneut, bleibt der Versorgungs-
ausgleich aus der vorherigen Ehe erhalten. Das gilt
sogar dann, wenn Sie den fritheren Ehepartner erneut
heiraten.

Recht seit 1. September 2009

Zum 1. September 2009 ist der Versorgungsausgleich
reformiert worden. Fiir simtliche Entscheidungen iiber
den Versorgungsausgleich gilt seither ausnahmslos das
neue Recht, iber das wir Sie in dieser Broschiire aus-
fiihrlich informieren.

Unabhéngig davon, nach welchem Recht [hr Versor-
gungsausgleich durchgefiihrt wurde, gibt es Sonderfille,
in denen Thre Rente trotz des Versorgungsausgleichs
nicht oder nur teilweise gekiirzt wird.



Wann kein Versorgungsausgleich stattfindet

In bestimmten Fallen wird ein Versorgungsausgleich nicht oder nur teil-
weise durchgefiihrt. Das gilt bei Vereinbarungen der Ehepartner, einer
kurzen Ehezeit, kleinen Anrechten oder einem geringen Wertunterschied
und bei Harteregelungen.

Lesen Sie dazu das
Kapitel ,Vereinba-
rungen zum Ver-

sorgungsausgleich”

auf Seite 27.

Vereinbarungen

Thnen und Threm Ehepartner steht es frei, in einem
notariellen Ehevertrag andere Entscheidungen zu tref-
fen, als nach den gesetzlichen Regelungen vorgesehen
ist. Auch wahrend des laufenden Scheidungsverfahrens
haben Sie noch die Moglichkeit, Vereinbarungen iiber
den Versorgungsausgleich zu schlieen. Diese miissen
notariell beurkundet oder im Verfahren vor dem Fami-
liengericht protokolliert werden.

Sie konnen sich beispielsweise darauf einigen, ganz
oder teilweise auf den Versorgungsausgleich zu verzich-
ten, wenn Sie beide auch ohne diesen im Alter finanziell
abgesichert sind.

Kurze Ehezeit

Bei einer kurzen Ehe von bis zu drei Jahren (36 Mo-
naten) findet grundsétzlich kein Versorgungsausgleich
statt. Die Ehepartner kénnen den Versorgungsausgleich
dennoch durchfithren lassen, wenn sie dies beim Fami-
liengericht beantragen. Dabei reicht es aus, wenn ein



Zur Ehezeit siehe
Seite 13.

Mehr zu den Warte-
zeiten erfahren Sie
ab Seite 33.

Ehepartner diesen Antrag stellt. Eine anwaltliche Vertre-
tung ist hierfiir nicht erforderlich.

Kleine Anrechte oder geringer Wertunterschied

Das Familiengericht sieht in der Regel von einem Ver-

sorgungsausgleich ab, wenn

- einzelne Anrechte, die Sie oder Thr Ehepartner in
der Ehe erworben haben, einen geringen auszu-
gleichenden Wert haben oder

- sich bei den von Thnen und Threm Ehepartner aus-
zugleichenden Anrechten gleicher Art nur ein gerin-
ger Wertunterschied ergibt.

Ein auszugleichender Wert oder ein Wertunterschied
ist gering, wenn er bei einem Eheende im Jahr 2024
hochstens 35,35 Euro als Rentenbetrag oder 4 242 Euro
als Kapitalwert betragt.

Das Gericht kann den Ausgleich dennoch durchfiihren,
wenn hierdurch beispielsweise eine bestimmte Warte-
zeit erfiillt wird oder der Ausgleich fiir den berechtigten
Ehepartner eine hohe Bedeutung hat.

Harteregelungen

In bestimmten Hértefdllen kann das Familiengericht den
Versorgungsausgleich ganz oder teilweise ausschlieBen.
Moglich ist das zum Beispiel bei personlichem Fehlver-
halten eines Ehepartners oder wenn ein Ehepartner
seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, grob
verletzt hat.



Wie lauft das Verfahren bei einem Versorgungs-
ausgleich ab?

Der Versorgungsausgleich wird in mehreren Schritten durchgefiihrt. Hier
finden Sie einen kurzen Uberblick iiber den Ablauf im Regelfall. Ndhere In-
formationen zu den einzelnen Schritten sind in den nachfolgenden Kapiteln

enthalten.

Informationen zur
Ehezeit finden Sie
auf Seite 13.

1. Schritt

Geht beim Familiengericht der Scheidungsantrag eines
Ehepartners ein, tibersendet das Gericht diesen Antrag
zundchst dem anderen Ehepartner.

2. Schritt

Das Familiengericht stellt die Ehezeit fiir den Versor-
gungsausgleich fest und bittet beide Ehepartner, in
einem Formular ihre in der Ehezeit erworbenen Versor-
gungsanrechte und die jeweils zustdndigen Versorgungs-
trager mitzuteilen.

3. Schritt

Nach Riicksendung des Formulars bittet das Familien-
gericht die benannten Versorgungstriager um Auskunft
iiber die Hohe der von den Ehepartnern jeweils in der
Ehezeit erworbenen Anrechte (Ehezeitanteile). Die
Versorgungstréager teilen dem Familiengericht die Hohe
des bei ihnen erreichten Versorgungsanrechts mit und

9



Wie die Hohe des
Ehezeitanteils
ermittelt wird,
erfahren Sie ab
Seite 14.

Wie geteilt wird,
konnen Sie ab Sei-
te 17 lesen.

Ab Seite 29 er-
fahren Sie, wie die
Entscheidung des
Familiengerichts
bei der Rentenver-
sicherung umge-
setzt wird.

unterbreiten einen Vorschlag zur Hohe des auszuglei-
chenden Anteils.

4. Schritt

Das Familiengericht iibersendet die Auskiinfte der Ver-
sorgungstriager beiden Ehepartnern zur Kenntnis und
zur Priifung auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit.

5. Schritt

Werden keine Einwendungen gegen die Auskiinfte
erhoben oder wurden diese geklart, entscheidet das
Familiengericht iiber den Versorgungsausgleich in
einem Beschluss.

6. Schritt

Das Familiengericht {ibersendet den am Verfahren
beteiligten Ehepartnern und Versorgungstriagern eine
Abschrift des Beschlusses. Innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe konnen die Beteiligten beim Familien-
gericht gegen den Beschluss Beschwerde einlegen.

7. Schritt

Wurde keine Beschwerde eingelegt, erhalten die
Beteiligten eine Rechtskraftmitteilung iiber den Ver-
sorgungsausgleich. Eingelegte Beschwerden leitet das
Familiengericht in der Regel an das zustdndige Oberlan-
desgericht oder das Kammergericht Berlin weiter, das
iiber die Beschwerde entscheidet.

10



Welche Versorgungen werden ausgeglichen?

Alle Versorgungen, die Sie durch Berufstatigkeit oder durch Vermogen
wahrend der Ehe erworben oder aufrechterhalten haben, werden in den
Versorgungsausgleich einbezogen.

Dazu zdahlen insbesondere:

9

%

"

Renten oder Rentenanwartschaften aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung

Versorgungen oder Versorgungsanwartschaften aus

einem Beamtenverhéltnis

Ruhegehilter oder Versorgungsanwartschaften aus

einem Arbeitsverhéltnis mit Anspruch auf Versor-

gung nach beamtenrechtlichen Grundsétzen (zum

Beispiel fiir Lehrer an privaten Schulen, Dienst-

ordnungsangestellte)

Renten oder Anwartschaften von berufsstindischen

Versorgungseinrichtungen (zum Beispiel fiir Arzte,

Rechtsanwilte) sowie der Alterssicherung fiir Land-

wirte

samtliche Versorgungsanrechte aus der betrieb-

lichen Altersversorgung nach dem Betriebsrenten-

gesetz, unabhéngig von ihrer Leistungsform, zum

Beispiel gegeniiber

- Zusatzversorgungskassen des offentlichen
Dienstes (beispielsweise Versorgungsanstalt des
Bundes und der Lander)

- dem Arbeitgeber (Direktzusage)



Auslandische
Anrechte werden
im Rahmen des
schuldrechtlichen
Versorgungsaus-
gleichs geteilt.
Informationen
dazu finden Sie ab
Seite 24.

Lebensversicherungsgesellschaften
Unterstiitzungskassen
Pensionskassen
Pensionsfonds
- Riester-Renten, Riirup-Renten und weitere Anrechte
nach dem Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungs-
gesetz, unabhangig von ihrer Leistungsform
- sonstige Renten oder Rentenanwartschaften aus
einem privaten Versicherungsvertrag zur Versor-
gung des Ehepartners, beispielsweise
— Versicherungen wegen Berufs-, Erwerbs-,
Dienstunfdhigkeit oder Invaliditét
- Altersrenten-, Leibrenten- oder Pensions-
versicherungen
- Lebensversicherungen auf Rentenbasis (keine
Kapitallebensversicherungen)

N 2R\

Die genannten Versorgungen werden auch dann in den
Versorgungsausgleich einbezogen, wenn bestimmte
zeitliche Voraussetzungen fiir den Bezug dieser Versor-
gungen (wie beispielsweise eine Wartezeit) am Ende der
Ehezeit noch nicht erfiillt sind. Es spielt also keine Rolle,
ob fiir Sie oder IThren Ehepartner bereits ein Leistungs-
anspruch besteht oder lediglich Anrechte darauf erwor-
ben wurden.

Auslandische Anrechte unterliegen ebenfalls dem Ver-
sorgungsausgleich, wenn sie mit Hilfe des Vermogens
oder aufgrund einer Erwerbstéatigkeit erworben wurden.
Anrechte aus einem Volks-, Wohn- oder Grundrenten-
system — mit Ausnahme der niederlandischen AOW-
Pension — bleiben daher grundsétzlich aufler Acht.

Nicht ausgleichsfdhig sind Leistungen mit Entschadigungs-
charakter, zum Beispiel Renten aus der gesetzlichen oder
privaten Unfallversicherung, nach dem Bundesversor-
gungs-, Lastenausgleichs- oder Bundesentschddigungs-
gesetz. Gleiches gilt fiir Leistungen mit Sozialhilfecharakter
(zum Beispiel Wohngeld, Elterngeld, Ausbildungsforde-
rung, Leistungen der Arbeitslosenversicherung).

12



Private Lebensversicherungen auf Kapitalbasis (zum
Beispiel Risikolebensversicherungen) unterliegen eben-
falls nicht dem Versorgungsausgleich, wenn sie nicht
auf eine Rente gerichtet sind. Fiir diese Anrechte kommt
lediglich ein giiterrechtlicher Ausgleich (Zugewinnaus-
gleich) in Betracht.

Ausgleich nur fiir die Ehezeit
Aufgeteilt werden nur die Versorgungsanrechte, die Sie
und Thr Partner in der Ehezeit erworben oder aufrecht-

Bei Lebenspart-  grhalten haben. Die Ehezeit beginnt mit dem Monat, in
E:LZ;:;ZF:&ZT die " dem Sie geheiratet haben, und endet mit dem Monat,
schaftszeit der der dem Monat der Zustellung des Scheidungsantrages
Ehezeit an den anderen Ehepartner vorausgeht.

Beispiel:

Silke und Lars F. heirateten am 10. April 1998.

| 4
Zustellung des Scheidungsantrages:
15. Dezember 2023 A

Ehezeit fir den Versorgungsausgleich:
1. April 1998 bis 30. November 2023

Die nach dem Gesetz bestimmte Ehezeit fiir die Durch-
fiihrung des Versorgungsausgleichs darf von den Ehe-
partnern nicht verdndert werden. Das gilt auch, wenn
Sie sich mit hrem Ehepartner hieriiber geeinigt haben.

Was bei Verein- Sie und Thr Ehepartner kénnen aber in einer Verein-
barungen beach- barung festlegen, dass bestimmte Zeiten in der Ehe

tet werden muss, .

erfahren Sie ab vom Versorgungsausgleich ausgenommen werden (zum
Seite 27 Beispiel die Zeit des Getrenntlebens). Der Rentenver-

sicherungstriger teilt dem Familiengericht fiir seine
Entscheidung dann die Hohe Ihrer ehezeitlichen An-
rechte in der gesetzlichen Rentenversicherung ohne die
auBer Acht zu lassenden Zeiten mit. Eine Anderung der
Ehezeit ergibt sich hierdurch aber nicht.

13



In welcher Hohe werden Rentenanrechte
ausgeglichen?

Das Familiengericht fordert von den beteiligten Versorgungstragern
Auskiinfte iiber die Hohe lhrer jeweils erworbenen ehezeitlichen Anwart-
schaften an, damit es iiber den Ausgleich entscheiden kann.

Geht beim Rentenversicherungstriger ein Auskunfts-
ersuchen des Familiengerichts ein, wird zunéchst Ihr
Rentenversicherungskonto bis zum Ende der Ehezeit
vollstindig geklart. Sollten noch Liicken in IThrem Ver-
sicherungskonto enthalten sein, wird der Rentenver-
sicherungstriager Sie um Angaben und Unterlagen zu
diesen Zeiten bitten.

Anschlieend ermittelt [hr Rentenversicherungstrager
die Anzahl der Entgeltpunkte, die Sie in der Ehezeit
erworben haben (Ehezeitanteil). Wenn Sie noch keine
Rente beziehen, geschieht das in zwei Schritten:

In einem ersten Schritt wird eine fiktive Altersrente
berechnet, die am Folgetag des Endes der Ehezeit
beginnen wiirde. Fiir die Ermittlung der Entgeltpunkte
der fiktiven Altersrente werden alle rentenrechtlich be-
deutsamen Zeiten und Daten bis zum Ende der Ehezeit
einbezogen — einschlieBlich der vorehelichen Zeiten.

14



Ein Entgeltpunkt
driickt die Hohe
der monatlichen
Altersrente fir
jemanden aus,
der ein Jahr lang
durchschnittlich
verdient und hier-
fur Rentenbeitrage
gezahlt hat.

Einzelheiten finden
Sie in unserer kos-

tenlosen Broschiire

.Grundrente: Zu-
schlag zur Rente”.

In anderen Versor-
gungssystemen
wird der Ehezeitan-
teil nicht in Entgelt-
punkten errechnet,
sondern in der

fur das jeweilige
System mafigeben-
den Bezugsgréfle
(beispielsweise als
Rentenbetrag oder
Kapitalwert).

Im zweiten Schritt werden die Entgeltpunkte heraus-
gerechnet, die aus den vorehelichen Zeiten stammen.
Das Ergebnis ist der Ehezeitanteil Ihrer Rentenanwart-
schaft, der nur die auf die Ehezeit entfallenden Entgelt-
punkte beriicksichtigt.

Bezieht ein Ehepartner bereits eine Rente, ist die Be-
rechnung einer fiktiven Altersrente nicht immer erfor-
derlich. In bestimmten Féillen werden die ehezeitlichen
Entgeltpunkte auf der Grundlage des vorhandenen
Rentenbescheides ermittelt (zum Beispiel bei Alters-
renten).

In der Auskunft an das Familiengericht werden Entgelt-
punkte aus der allgemeinen Rentenversicherung und
aus der knappschaftlichen Rentenversicherung getrennt
errechnet. Getrennt errechnet werden auch Zuschliage
an Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung nach
dem Grundrentengesetz, die sich seit dem 1. Januar
2021 ergeben konnen.

Bis 30. Juni 2024 war aullerdem zwischen Entgeltpunk-
ten und Entgeltpunkten (Ost) zu unterscheiden. Mit der
Rentenangleichung zum 1. Juli 2024 sind an die Stelle
von Entgeltpunkten (Ost) Entgeltpunkte getreten. Fiir die
Auskunft an das Familiengericht gilt Folgendes: Liegt
das Ende der Ehezeit noch vor dem 1. Juli 2024, wer-
den in der Regel auch Entgeltpunkte und Entgeltpunkte
(Ost) aus Zeiten in den alten und neuen Bundesldndern
getrennt dargestellt. Bei einem Ehezeitende ab 1. Juli
2024 ergeben sich ausschlieBlich Entgeltpunkte.

Die Ehezeitanteile teilt hr Rentenversicherungstriager
dem Familiengericht getrennt fiir jede Entgeltpunkteart
mit.

Haben Sie in der Ehezeit auch Beitrdge zur Hoherver-

sicherung gezahlt, wird dem Familiengericht der ent-
sprechende Ehezeitanteil als Euro-Betrag mitgeteilt.
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Wann ein Versor-
gungsausgleich
ganz oder teilweise
auszuschliefen

ist, erfahren Sie ab
Seite 7.

Fiir die in der Auskunft ausgewiesenen Ehezeitanteile
unterbreitet der Rentenversicherungstrager dem Fami-
liengericht jeweils einen Vorschlag iiber die Hohe des
auszugleichenden Werts. Der Ausgleichswert entspricht
bei Anrechten der gesetzlichen Rentenversicherung
genau der Hilfte des Ehezeitanteils.

Dariiber hinaus nennt der Rentenversicherungstriager
dem Familiengericht in seiner Auskunft auch den Ein-
kaufspreis der vorgeschlagenen Ausgleichswerte, den
sogenannten korrespondierenden Kapitalwert. Das ist
der Kapitalbetrag, der fiir die Begriindung eines An-
rechts in Hohe des jeweiligen Ausgleichswerts in der
gesetzlichen Rentenversicherung zum Ende der Ehezeit
zu zahlen wire. Das Familiengericht benotigt diesen
Wert in bestimmten Féallen, um die von den Ehepartnern
in verschiedenen Versorgungssystemen erworbenen An-
rechte miteinander vergleichen zu kénnen. Ein Vergleich
erfolgt beispielsweise, um festzustellen, ob der Versor-
gungsausgleich ganz oder teilweise auszuschlieen ist.

Die Auskiinfte der beteiligten Versorgungstrager stellt
das Familiengericht beiden Ehepartnern beziehungs-
weise deren Anwélten zur Verfiigung. Dadurch erhélt
jeder Einblick in den eigenen Versicherungsverlauf und
den des Ehepartners und kann priifen, ob diese voll-
stindig sind.

Wenn Sie monatlich Giber neue Broschiiren informiert werden mochten,
konnen Sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter
unseren Newsletter ,Broschiiren aktuell - unsere Neuerscheinungen”

abonnieren.
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Wie wird geteilt?

Anhand der Auskiinfte der Versorgungstrager entscheidet das Familien-
gericht dariiber, wie der Versorgungsausgleich durchzufiihren ist. Die aus-
gleichsberechtigte Person erhalt in der Regel Anrechte im Versorgungs-
system der ausgleichspflichtigen Person. In bestimmten Fallen konnen

ihr auch Anrechte in einem anderen Versorgungssystem gutgeschrieben
werden.

Die in der Ehezeit erworbenen Anrechte der Ehepartner
werden vom Familiengericht jeweils einzeln ausge-
glichen. Jeder Ehepartner gibt von seinen Anrechten die
Halfte des Ehezeitanteils (Ausgleichswert) an den ande-
ren Ehepartner ab und erhilt gleichzeitig von diesem
entsprechende Anrechte. Damit kann jeder Ehepartner
sowohl ausgleichspflichtig als auch ausgleichsberechtigt
sein.

Beispiel:

Manuel T. hat in der Ehezeit Anrechte in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und bei der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Lander (VBL) erworben.
Michaela T. war als Bundesbeamtin tatig und hat
Versorgungsanrechte in der Beamtenversorgung
erworben.

17



Naheres zur
externen Teilung
erfahren Sie ab
Seite 21.

Zum schuldrecht-
lichen Versor-
gungsausgleich
lesen Sie bitte
Seite 24.

Beide Ehepartner sind sowohl ausgleichspflichtig als
auch ausgleichsberechtigt:

Manuel T. ist ausgleichspflichtig hinsichtlich seiner
Anrechte aus der gesetzlichen Rentenversicherung
und bei der VBL und ausgleichsberechtigt in Bezug auf
die von Michaela T. erworbenen Beamtenversorgungs-
anrechte. Bei Michaela T. ist es umgekehrt. Der Aus-
gleich der einzelnen Anrechte erfolgt getrennt in der
gesetzlichen Rentenversicherung, bei der VBL sowie in
der Beamtenversorgung.

Die Teilung erfolgt in der Regel in dem Versorgungs-
system, in dem die Anrechte erwirtschaftet wurden. Das
wird interne Teilung genannt. Nach der Teilung haben
dann beide Ehepartner in diesem Versorgungssystem
ein eigenes ,Rentenkonto®, also einen eigenen Anspruch
gegen den Versorgungstriager.

In Ausnahmefillen ist auch eine externe Teilung mog-
lich, bei der fiir den ausgleichsberechtigten Ehepartner
ein Anrecht auerhalb des Versorgungssystems des
ausgleichspflichtigen Ehepartners begriindet wird.

Ist bei der Scheidung ausnahmsweise weder eine
interne noch eine externe Teilung mdéglich oder tref-
fen die Ehepartner eine entsprechende Vereinbarung,
kann spéater ein schuldrechtlicher Versorgungsausgleich
durchgefiihrt werden.
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Interne Teilung

Fiir den Ausgleich von Anrechten der gesetzlichen Rentenversicherung ist
die interne Teilung vorgeschrieben.

Ein Ausgleich findet
also in der fiir das
jeweilige System
mafigebenden
BezugsgrofBe statt.

Das Familiengericht {ibertrdgt in seiner Versorgungs-
ausgleichsentscheidung vom Rentenkonto des einen
Ehepartners auf das Rentenkonto des anderen Ehepart-
ners Anrechte in Hohe des Ausgleichswerts (Hilfte des
Ehezeitanteils). Besteht fiir den berechtigten Ehepartner
noch kein Rentenkonto, wird ein neues Rentenkonto
eingerichtet.

Die interne Teilung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfolgt in Form von Entgeltpunkten. In anderen
Versorgungssystemen werden nicht Entgeltpunkte, son-
dern andere BezugsgroBen intern geteilt, beispielsweise
Rentenbetrdge in der Beamtenversorgung des Bundes,
Versorgungspunkte bei der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Lander oder Kapitalwerte bei Lebens-
versicherungen.

Hat ein Ehepartner in der allgemeinen Rentenversiche-
rung unterschiedliche Arten von Entgeltpunkten erwor-
ben, werden diese getrennt ausgeglichen. Das Gleiche
gilt in der knappschaftlichen Rentenversicherung. Das
Familiengericht iibertrdgt jeweils die Halfte der in der
Ehezeit erworbenen Entgeltpunkte in der allgemeinen
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Wie das geschieht,

lesen Sie bitte ab
Seite 29.

Beispiel:

oder in der knappschaftlichen Rentenversicherung (Aus-
gleichswert) auf das Versicherungskonto des ausgleichs-
berechtigten Ehepartners in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung.

Haben beide Ehepartner in der Ehezeit Anrechte in der
gesetzlichen Rentenversicherung in derselben Entgelt-
punkteart erworben, muss der Rentenversicherungs-
trager nicht bei beiden sowohl einen Zuschlag als auch
einen Abschlag an Entgeltpunkten beriicksichtigen.
Vielmehr nimmt er eine Verrechnung vor und vollzieht
dann den Ausgleich im Rentenkonto.

Fiir Anrechte der Hoherversicherung gelten die vor-
stehenden Ausfithrungen zur internen Teilung und
Verrechnung entsprechend. Allerdings wird hier ein
unverdnderlicher Rentenbetrag in Euro ausgeglichen.

Auch in anderen Versorgungssystemen ist der Ausgleich
durch interne Teilung vorgeschrieben, beispielsweise

in der Beamtenversorgung der Bundesbeamten. Hat

ein Ehepartner in der Ehezeit Anrechte in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der andere Ehepartner
Anrechte als Bundesbeamter in der Beamtenversorgung
erworben, findet ein Ausgleich in jedem Versorgungs-
system statt.

Michael S. hat in 38 Jahren Ehe (vom 1. August 1986 bis 31. Juli 2024) in
der gesetzlichen Rentenversicherung 20,3459 Entgeltpunkte (= 800 Euro
Rente] erwirtschaftet. Hiervon muss er die Hilfte abgeben. Seiner ge-
schiedenen Frau Corinna S. werden also 10,1730 Entgeltpunkte (=

400 Euro) in der Rentenversicherung gutgeschrieben.

Corinna S. hat ihrerseits als Bundesbeamtin in der Ehezeit 400 Euro
Pension erwirtschaftet. Auch sie muss die Halfte abgeben. Ihrem Mann
werden 200 Euro Pension in der Beamtenversorgung gutgeschrieben.

20



Externe Teilung

In der Ehezeit erworbene Versorgungsanrechte konnen unter bestimmten
Voraussetzungen auch extern geteilt werden. Dabei kommt es zu einem
Wechsel des Versorgungssystems.

Fiir den ausgleichsberechtigten Ehepartner wird ein
Anrecht in Héhe des Ausgleichswerts auferhalb des
Versorgungssystems, bei dem das auszugleichende
Anrecht des ausgleichspflichtigen Ehepartners besteht,
begriindet.

Fiir bestimmte Anrechte ist der Ausgleich durch die
externe Teilung gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt in
erster Linie fiir Versorgungsanrechte von Beamten der
Liander und Gemeinden, fiir die nach den gegenwartigen
gesetzlichen Regelungen ein Ausgleich durch die interne
Teilung nicht moglich ist.

In Hohe des Ausgleichswerts (Hélfte des Ehezeitanteils
der Beamtenversorgung) wird fiir den anderen Ehepart-
Wie aus diesem ner ein Anrecht in der gesetzlichen Rentenversicherung

Rentenbetrag begriindet. Das Familiengericht bestimmt in der Versor-
Entgeltpunkte

errechnet werden gungsausgleichsentscheidung als Ausgleichswert einen
erfahren Sie auf ~ monatlichen Rentenbetrag, der auf das Ende der Ehezeit
Seite 31. bezogen ist.

21



Bei anderen Anrechten (zum Beispiel betrieblichen oder
privaten) ist die externe Teilung nicht gesetzlich vorge-
schrieben. Sie kann aber als mogliche Alternative zur
internen Teilung vereinbart oder vom Versorgungstrager
des ausgleichspflichtigen Ehepartners verlangt werden,
sofern die Regelungen des jeweiligen Versorgungstré-
gers die externe Teilung zulassen:

- Der ausgleichsberechtigte Ehepartner und der Ver-
sorgungstriager des ausgleichspflichtigen Ehepart-
ners konnen den Ausgleich durch externe Teilung
vereinbaren. Das kann fiir den ausgleichsberech-
tigten Ehepartner sinnvoll sein, weil er auf diese
Weise zum Beispiel ein fiir ihn bereits bestehendes
Versorgungsanrecht bei seinem Versorgungstriager
aufstocken kann.

- Der Versorgungstriager des ausgleichspflichtigen
Ehepartners kann ohne Zustimmung des Aus-
gleichsberechtigten eine externe Teilung verlangen,
wenn der Wert des auszugleichenden Anrechts
bestimmte Hochstgrenzen nicht iibersteigt.

Zur Begriindung des Anrechts fiir den ausgleichsbe-
rechtigten Ehepartner hat der Versorgungstriager des
ausgleichspflichtigen Ehepartners an den Versorgungs-
trager des ausgleichsberechtigten Ehepartners (Ziel-
versorgungstriager) einen Kapitalbetrag zu zahlen. Die
Hohe des zu zahlenden Kapitalbetrags legt das Famili-
engericht in der Entscheidung {iber den Versorgungs-
ausgleich fest.

Der ausgleichsberechtigte Ehepartner kann die Ziel-
versorgung im Vorfeld selbst wahlen. Zielversorgung
kann auch die gesetzliche Rentenversicherung sein.

Der Trédger der Zielversorgung muss mit einer exter-

nen Teilung einverstanden sein. Daher muss der aus-
gleichsberechtigte Ehepartner beim Familiengericht eine
entsprechende Einverstdndniserkldrung vorlegen.
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Beispiel:

Silke F. sollen monatlich 70 Euro aus der Betriebsrente
ihres Mannes gutgeschrieben werden.

Eigene Anspriiche auf Betriebsrente hat sie nicht.
Daher mochte sie spater anstelle einer kleinen Aus-
zahlung aus der Gutschrift der Betriebsrente lieber
ihre gesetzliche Rente aufstocken. Der Versorgungs-
trager der Betriebsrente lasst einen Ausgleich durch
eine externe Teilung zu. Silke F. vereinbart mit diesem
die externe Teilung und wahlt die gesetzliche Ren-
tenversicherung als Zielversorgung. Der Rentenver-
sicherungstrager ist ebenfalls einverstanden.

Das Familiengericht entscheidet, dass fir Silke F.
durch externe Teilung Anrechte bei ihrer gesetzlichen
Rente begriindet werden. Gleichzeitig wird vom Gericht
bestimmt, dass der Versorgungstrager der Betriebs-
rente einen entsprechenden Kapitalbetrag an den Ren-
tenversicherungstrager von Silke F. einzuzahlen hat.

Wahlt der ausgleichsberechtigte Ehepartner keinen
Zielversorgungstrager aus, so erfolgt die externe Teilung
entweder in der gesetzlichen Rentenversicherung oder
- wenn betriebliche Versorgungsanrechte auszugleichen
sind - in der hierfiir eingerichteten Versorgungsaus-
gleichskasse.

Bitte beachten Sie:

Anrechte der gesetzlichen Rentenversicherung
diirfen nicht extern geteilt werden, auch dann nicht,
wenn die fritheren Ehepartner hieriiber eine Ver-
einbarung schlieflen. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung kann lediglich als Zielversorgung bei der
Teilung anderer Anrechte zur Verfiigung stehen.

23



Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich

Anrechte, die im Rahmen des Versorgungsausgleichs bei der Scheidung
weder intern noch extern geteilt werden konnten oder sollten, konnen
schuldrechtlich ausgeglichen werden.

Der schuldrechtliche Wertausgleich nach der Scheidung
kommt zum Beispiel in Betracht, wenn

9

9

Sie und Thr Ehepartner das ausdriicklich vereinbart
haben,

das Familiengericht diese Form des Ausgleichs fest-
gelegt hat, weil ein anderer Ausgleich nicht méglich
war oder nicht wirtschaftlich ware,

ein Ehepartner Leistungen aus der betrieblichen
Altersversorgung erhilt, die zum Zeitpunkt der
Versorgungsausgleichsentscheidung noch verfallen
konnte,

ein Ehepartner in der Ehezeit Anrechte bei einem
ausldndischen, tiber- oder zwischenstaatlichen Ver-
sorgungstriager erworben hat,

ein Ehepartner aus Griinden des Bestandsschutzes
eine abzuschmelzende Leistung erhélt, zum Beispiel
einen Auffiillbetrag in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung.

Beim schuldrechtlichen Wertausgleich nach der Schei-
dung zahlt der ausgleichspflichtige Ehepartner eine
Geldrente in Hohe des Ausgleichswerts an den aus-
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Zur Anhebung der
Regelaltersgrenze
von 65 Jahren auf
67 Jahre fiir die
Jahrgange 1947 bis
1963 lesen Sie bitte
unsere kostenlose
Broschiire ,Rente

mit 67: Wie Sie lhre

Zukunft planen
kénnen”.

gleichsberechtigten Ehepartner. Der ausgleichsbe-
rechtigte Ehepartner erwirbt hier keine eigenen, vom
ausgleichspflichtigen Ehepartner unabhéngigen An-
wartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung
oder in einem anderen Versorgungssystem.

Ein Nachteil: Die Geldrente kann erst verlangt werden,

wenn

- Dbeide Ehepartner versorgungsberechtigt sind oder

— der ausgleichspflichtige Ehepartner selbst Anspruch
auf die auszugleichende Versorgung hat und der
ausgleichsberechtigte Ehepartner entweder aus
gesundheitlichen Griinden keine Erwerbstatigkeit
mehr ausiiben kann oder selbst die Regelalters-
grenze (spatestens mit 67 Jahren) erreicht hat.

Hinzu kommt, dass die Zahlung nach dem Tod des
ausgleichspflichtigen Ehepartners wegfillt, wenn kein
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung gegen dessen
Versorgungstrager besteht.

Anstelle der Zahlung einer Geldrente kann der aus-
gleichsberechtigte Ehepartner vom ausgleichspflich-
tigen Ehepartner eine Abfindungszahlung verlangen,
wenn dem ausgleichspflichtigen Ehepartner eine solche
Zahlung wirtschaftlich zumutbar ist. Die Abfindung
wird aber nicht an den ausgleichsberechtigten Ehepart-
ner ausgezahlt, sondern muss fiir seine Altersvorsorge
an einen Versorgungstriger gezahlt werden. Der aus-
gleichsberechtigte Ehepartner darf wihlen, bei welcher
Versorgung die Abfindung beriicksichtigt werden soll.

Eine Abfindungszahlung an die gesetzliche Rentenver-
sicherung ist moglich. Die Zahlung ist mindestens bis
zum Erreichen der Regelaltersrente des ausgleichs-
berechtigten Ehepartners zuldssig. Liegt bei Erreichen
der Regelaltersrente noch kein Rentenbezug vor, kann
die Abfindung auch danach noch gezahlt werden, bis
dem ausgleichsberechtigten Ehepartner eine Vollrente
wegen Alters bindend bewilligt wurde.
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Die Abfindungszahlung kann schon verlangt werden,
bevor die Voraussetzungen fiir die Zahlung einer schuld-
rechtlichen Geldrente vorliegen. Durch die Abfindungs-
zahlung erwirbt der ausgleichsberechtigte Ehepartner
eigenstdndige Anrechte und kann so das Risiko vermei-
den, nach dem Tod des ausgleichspflichtigen Ehepart-
ners leer auszugehen.

Unser Tipp:

Das Familiengericht entscheidet nur auf Antrag
dariber, wie der schuldrechtliche Versorgungsaus-
gleich nach der Scheidung durchzufiihren ist. Den
Antrag konnen Sie ohne anwaltliche Vertretung beim
Familiengericht stellen.
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Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich

Die Ehepartner haben die Moglichkeit, den Versorgungsausgleich durch
Vereinbarungen mitzugestalten.

In Betracht kommen beispielsweise Vereinbarungen
iiber einen teilweisen oder vollstindigen Ausschluss des
Ausgleichs einzelner Anrechte. In bestimmten Fillen
kann auch eine Verrechnung der beiderseitigen Anrech-
te der Ehepartner sinnvoll sein.

Auch die ehelichen Vermdgensverhiltnisse konnen in
eine Vereinbarung zum Versorgungsausgleich einbe-
zogen werden. Besitzen Ehepartner zum Beispiel eine
gemeinsame Immobilie, kann {iber eine Vereinbarung
geregelt werden, dass ein Ehepartner auf Ausgleichsan-
spriiche im Versorgungsausgleich verzichtet und dafiir
die Immobilie behélt, ohne den Partner auszahlen zu
miissen.

Vereinbart werden kénnen auch Beitragszahlungen an
den Rentenversicherungstridger. Ein Ehepartner kann
beispielsweise den Ausgleich eines von ihm erworbe-
nen Anrechts vermeiden, indem er eine entsprechende
Beitragszahlung auf das Versicherungskonto des an-
deren Ehepartners vornimmt. Die Beitragszahlung ist
mindestens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze des
ausgleichsbherechtigten Ehepartners zuldssig. Bezieht
der ausgleichsberechtigte Ehepartner bei Erreichen der
Regelaltersgrenze noch keine Rente, ist eine Zahlung
auch danach noch moglich, bis dem ausgleichsberech-
tigten Ehepartner eine Vollrente wegen Alters bindend
bewilligt wurde.

Solche Vereinbarungen miissen entweder vor dem Notar
geschlossen oder im Rahmen des Scheidungsverfahrens
gerichtlich protokolliert werden. Das Familiengericht
hat Vereinbarungen bei seiner Entscheidung iiber den
Versorgungsausgleich zu beriicksichtigen — es sei denn,
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ein Ehepartner wird hierdurch einseitig belastet oder
die Vereinbarung fiihrt dazu, dass der Sozialhilfetrager
Leistungen der Grundsicherung erbringen muss.
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Wie wird die Entscheidung des Familiengerichts
bei der Rentenversicherung umgesetzt?

Nachdem das Familiengericht iiber den Ausgleich der von lhnen und lhrem
Ehepartner in der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte entschieden

hat, erhdlt Ihr Rentenversicherungstrager eine Abschrift des Beschlusses
und spater die Mitteilung liber dessen Rechtskraft. Dann wird der Ver-
sorgungsausgleich in lhrem Versicherungskonto fiir lhre spatere Rente
vorgemerkt.

In Threm Versicherungskonto bei der gesetzlichen
Rentenversicherung wird der Versorgungsausgleich in
Entgeltpunkten beriicksichtigt. IThre selbst erworbenen
Entgeltpunkte werden erhoht oder gemindert — je nach-
dem, ob Sie insgesamt mehr Entgeltpunkte erhalten
oder abgegeben haben.

Sind von beiden Ehepartnern Entgeltpunkte derselben
Entgeltpunkteart durch interne Teilung zu {ibertragen,
vollzieht der Rentenversicherungstrager den Ausgleich
erst nach Verrechnung der gleichartigen Entgeltpunkte.
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Beispiel:

Die Ehepartner Sonja und Sven D. haben Anrechte
in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben.
Das Familiengericht Gbertragt 5 Entgeltpunkte (EP)
zugunsten der Ehefrau Sonja D. und 3 Entgeltpunkte
zugunsten des Ehemannes Sven D.

Entscheidung des Familiengerichts:
Sven D. Sonja D.
Ausgleich in der

Rentenversicherung -5EP +5EP
+3 EP -3EP

Verrechnung beim

Rentenversicherungstrager -5EP +5EP
+3EP -3 EP

Nach dem Ausgleich -2EP +2EP

Nach Verrechnung der ubertragenen gleichartigen Ent-
geltpunkte sind aufgrund des Versorgungsausgleichs

2 Entgeltpunkte zugunsten von Sonja D. und 2 Entgelt-
punkte zu Lasten von Sven D. zu bertiicksichtigen.

Fiir Anrechte der Hoherversicherung gelten die vor-
stehenden Ausfithrungen zur internen Teilung und
Verrechnung entsprechend. Allerdings wird hier ein
unverdnderlicher Betrag ausgeglichen.

Hat das Familiengericht in seinem Beschluss Anrechte
in Form von monatlichen Rentenbetrdgen oder Kapi-
talbetrdgen durch externe Teilung in der gesetzlichen
Rentenversicherung begriindet, rechnet der Renten-
versicherungstriger diese Anrechte in Entgeltpunkte
um.
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Die Rechengrdfien
zur Durchfiihrung
des Versorgungs-
ausgleichs werden
jahrlich im Bun-
desgesetzblatt
bekanntgemacht.

Genaueres zur
Rentenberech-
nung erfahren Sie
auf Seite 36.

Zum aktuellen
Rentenwert siehe
Seite 37.

Umrechnung des monatlichen Rentenbetrags
in Entgeltpunkte

begrindeter aktueller Renten- = Entgeltpunkte
Rentenbetrag wert zum Ende aus dem
der Ehezeit Versorgungs-
ausgleich

Entgeltpunkte aus begriindeten Kapitalwerten errechnen
sich mithilfe des Umrechnungsfaktors aus den Rechen-
gréflen zum Versorgungsausgleich.

Umrechnung des begriindeten Kapitalbetrags
in Entgeltpunkte

begriindeter x mafigebender = Entgeltpunkte
Kapitalbetrag Umrechnungs- aus dem
faktor Versorgungs-
ausgleich

Wegen der Beriicksichtigung in Entgeltpunkten unter-
liegen die Anrechte aus dem Versorgungsausgleich
ebenso wie die von Thnen selbst erworbenen Anrechte
den gesetzlichen Rentenanpassungen. Wenn Sie spater
Rente erhalten, werden alle Entgeltpunkte in einen
monatlichen Rentenbetrag in Euro umgerechnet. Fiir
die Hohe dieses Betrags ist unter anderem der bei Ren-
tenbeginn geltende aktuelle Rentenwert maf3gebend. Ist
dieser seit dem Ende Threr Ehe gestiegen, erhoht sich
Thre Gutschrift aus dem Versorgungsausgleich, wenn
Sie ausgleichsberechtigt sind, beziehungsweise Ihre
Lastschrift aus dem Versorgungsausgleich, wenn Sie
ausgleichspflichtig sind.

Von Threm Rentenversicherungstrager bekommen Sie

eine schriftliche Mitteilung {iber die Umsetzung des
Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenver-
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Dariber, wie

sich zusétzliche
Entgeltpunkte

auf die Wartezeit
auswirken konnen,
informiert Sie das

folgende Kapitel.

Naheres zur Ab-
anderung des
Versorgungsaus-
gleichs erfahren
Sie ab Seite 46.
Zu den Sonderfal-
len lesen Sie bitte
ab Seite 41.

sicherung. Diese enthélt unter anderem die vom Fami-
liengericht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu
Thren Gunsten oder zu Ihren Lasten iibertragenen sowie
die fiir Sie begriindeten Anrechte, deren Umrechnung in
Entgeltpunkte und gegebenenfalls deren Auswirkungen
auf die Wartezeitmonate.

AuBerdem finden Sie dort Hinweise auf die Mdglichkeit,
den Versorgungsausgleich spater abdndern zu lassen.
Waren Sie ausgleichspflichtig, werden Sie zusétzlich
dariiber informiert, dass Sie die geminderten Renten-
anwartschaften durch Beitragszahlung wieder auffiillen
konnen. Dariiber hinaus verweist die Mitteilung auch
auf Sonderfille, in denen die Kiirzung der Rente ganz
oder teilweise ausgesetzt werden kann.
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Wie wirken sich zusatzliche Entgeltpunkte auf
die Wartezeit aus?

Sind durch den Versorgungsausgleich Entgeltpunkte zu lhren Gunsten zu
beriicksichtigen, konnen Ihnen zusatzliche Wartezeitmonate gutgeschrie-
ben werden. Fiir lhren Ehepartner entstehen dadurch keine Nachteile.

Eine Ausnahme gilt
fur die Altersrente
fur besonders lang-
jahrig Versicherte:
Monate aus einem
Versorgungsaus-
gleich werden hier
bei der Wartezeit
von 45 Jahren nicht
mitgezahlt.

Mit den zusédtzlichen Anrechten aus dem Versorgungs-
ausgleich werden fiir Sie regelméBig eigene Rentenan-
spriiche aufgebaut. Damit Sie spéiter eine Rente bekom-
men konnen, ist es unter anderem erforderlich, dass Sie
eine bestimmte Mindestversicherungszeit — sogenannte
Wartezeit — zuriickgelegt haben. Die im Versorgungsaus-
gleich gutgeschriebenen Wartezeitmonate helfen Thnen,
diese Wartezeit zu erfiillen.

Allerdings: Bei einer Rente wegen Erwerbsminderung
zéhlen die Monate aus dem Versorgungsausgleich nur
dann, wenn Thre Erwerbsminderung nach dem Ende der
Ehezeit eingetreten ist.

Zusatzliche Wartezeitmonate werden aus den Thnen im

Versorgungsausgleich gutgeschriebenen Entgeltpunkten
ermittelt.
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Hierfiir ist zundchst festzustellen, ob sich durch den
Versorgungsausgleich zusétzlich Entgeltpunkte ergeben,
aus denen Wartezeitmonate errechnet werden konnen.
Hierfiir werden samtliche Zuschldge und Abschlige an
Entgeltpunkten aus dem Versorgungsausgleich — ohne
Unterscheidung nach Entgeltpunktearten — miteinander
verrechnet. Bei Anrechten, die durch Beitragszahlung
begriindet werden, zdhlen dabei nur die Entgeltpunkte,
fiir die bereits tatsdchlich Beitrage gezahlt wurden.

Haben sich zusitzliche Entgeltpunkte aus dem Versor-
gungsausgleich ergeben, werden die ermittelten Ent-
geltpunkte anschlieBend durch die Zahl 0,0313 geteilt.
Das Ergebnis sind die Wartezeitmonate aus dem Versor-
gungsausgleich. Diese diirfen allerdings zusammen mit
den Wartezeitmonaten, die Sie bereits in der Ehe erwor-
ben haben, die Monate der Ehezeit nicht iibersteigen.

Beispiel:

Nach einem fiir eine Ehezeit von 60 Monaten durch-
gefihrten Versorgungsausgleich sind bei lhnen
Zuschlage und Abschldge an Entgeltpunkten (EP) zu
beriicksichtigen. Wahrend der Ehe haben Sie selbst
bereits 40 Wartezeitmonate erworben.

Die Zuschlage betragen 3,2258 EP
Die Abschlage betragen 2,1664 EP
Der Zuwachs betragt 1,0594 EP

Der Zuwachs an 1,0594 Entgeltpunkten ist durch den
Wert 0,0313 zu teilen. Das Ergebnis sind die Monate fur
die Wartezeit, das sind 33,84, also gerundet 34 Mona-
te. Diese 34 Monate diirfen jedoch zusammen mit den
selbst erworbenen 40 Wartezeitmonaten die Ehezeit
von 60 Monaten nicht Ubersteigen. Von den errechne-
ten 34 Monaten konnen daher insgesamt 20 Monate
zusatzlich berticksichtigt werden.
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Die Auswirkung auf die Wartezeiterfiillung hat nur fiir
den Ehepartner Bedeutung, fiir den sich aus dem Ver-
sorgungsausgleich Anrechte in der gesetzlichen Renten-
versicherung ausschlieBlich zu seinen Gunsten ergeben
oder der durch den Versorgungsausgleich zusétzliche
Entgeltpunkte erhalten hat.

Musste ein Ehepartner nur Entgeltpunkte abgeben oder
musste er mehr Entgeltpunkte abgeben als er erhalten
hat, verringern sich seine Wartezeitmonate nach dem
Versorgungsausgleich nicht.
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Wie verandert sich die Rentenhohe?

Der Versorgungsausgleich wirkt sich vor allem auf die Hohe Ihrer Rente
aus. Sie erhalten mehr Rente, wenn Sie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung hohere Anrechte bekommen haben, als Sie abgeben mussten.
Im umgekehrten Fall wird Ihre Rente entsprechend gemindert.

Fiir die Rentenberechnung wird zunédchst die Gesamt-
zahl Threr Entgeltpunkte aus allen Zeiten ermittelt, die
Sie bisher in der gesetzlichen Rentenversicherung zu-

Wie Anwartscha- riickgelegt haben. Mussten Sie im Versorgungsausgleich

ten aus dem Ver- Anrechte abgeben oder haben Sie Anrechte erhalten,
sorgungsausgleich ~ werden daraus ebenfalls Entgeltpunkte berechnet, so-
in Entgeltpunkte fern der Ausgleich nicht bereits in Entgeltpunkten statt-
szﬁiﬁz:::; stiee " fand. Die Abschlige und Zuschlige an Entgeltpunkten
auf den Seiten 29 werden von der Gesamtzahl Ihrer Entgeltpunkte abge-
bis 31. o zogen beziehungsweise hinzugerechnet.

Die Summe der um den Versorgungsausgleich erhdhten
oder geminderten Entgeltpunkte wird dann in die Ren-
tenformel eingesetzt.

Rentenformel
Entgelt- x Zugangs- x Renten- x aktueller = Monatliche
punkte faktor artfaktor Rentenwert Rentenhdhe
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Mit dem Zugangsfaktor werden Zu- und Abschlédge bei
der Rentenberechnung beriicksichtigt (Abschldge zum
Beispiel, wenn Sie eine Rente vorzeitig in Anspruch
nehmen). Der Rentenartfaktor ist fiir die verschiede-
nen Renten unterschiedlich. Sein Wert héngt von der
Funktion der jeweiligen Rentenart (Lohnersatz, Lohn-
zuschuss, Unterhaltsersatz) ab. Der aktuelle Rentenwert
entspricht dem monatlichen Rentenbetrag, den Sie
Rentenwert wird erhalten, wenn Sie ein Jahr lang den Durchschnittsver-
jahrlich zum 1. Juli ~ dienst aller Rentenversicherten erzielt und entsprechend
neu festgelegt. Beitrage gezahlt haben.

Der aktuelle

Beispiel:

Bei einem Versorgungsausgleich wurden gleichartige
Entgeltpunkte der gesetzlichen Rentenversicherung
Ubertragen.

Zugunsten von Birte L. ergibt sich nach Verrechnung
ein Zuschlag von 1,1851 Entgeltpunkten. Ab 1. August
2024 hat sie Anspruch auf eine Rente wegen voller
Erwerbsminderung.

Entgeltpunkte aus ihren eigenen

Rentenanwartschaften 15,4579
+ Entgeltpunkte aus dem Versorgungs-
ausgleich 1,1851
= Summe aller Entgeltpunkte 16,6430
x Zugangsfaktor (hier]) 0,892
x Rentenartfaktor fir die Rente wegen
voller Erwerbsminderung 1,0
x aktueller Rentenwert 39,32 Euro
= monatliche Rente 583,73 Euro

Ohne die Entgeltpunkte aus dem Versorgungsausgleich
bekame Birte L. eine monatliche Rente von 15,4579 x
1,0 x 0,892 x 39,32 = 542,16 Euro. lhre Rente erhoht
sich somit um monatlich 41,57 Euro.
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Bei ihrem geschiedenen Ehemann Bjorn L. ist nach
dem Versorgungsausgleich ein Abschlag von 1,1851
Entgeltpunkten zu berticksichtigen. Er hat ab 1. Sep-
tember 2024 Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung.

Entgeltpunkte aus seinen eigenen

Rentenanwartschaften 20,4679
Entgeltpunkte aus dem Versorgungs-
ausgleich 1,1851
Summe aller Entgeltpunkte 19,2828
Zugangsfaktor (hier) 0,892
Rentenartfaktor fur die Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung 0,5
aktueller Rentenwert 39,32 Euro
monatliche Rente 338,16 Euro

Ohne den Versorgungsausgleich wiirde Bjorn L. eine
monatliche Rente von 20,4679 x 0,892 x 0,5 x 39,32
= 358,94 Euro erhalten. Seine Rente verringert sich
somit um 20,78 Euro.
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Bitte beachten Sie:

In den Beispielen sind die Bruttobetrage der
Monatsrenten dargestellt. Unberiicksichtigt sind
Beitrage zur Krankenversicherung der Rentner
und zur Pflegeversicherung sowie die Anrechnung
von Hinzuverdienst oder Einkommen. Auf den Ren-
tenbetrag, der sich aus Entgeltpunkten fiir lang-
jahrige Versicherung nach dem Grundrentengesetz
ergibt (Grundrentenzuschlag), wird Einkommen
angerechnet. Weitere Einzelheiten zur Anrechnung
von Einkommen auf den Grundrentenzuschlag ent-
nehmen Sie bitte unserer kostenlosen Broschiire
.Grundrente: Zuschlag zur Rente".



https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/grundrente_zuschlag_zur_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/grundrente_zuschlag_zur_rente.html

Ab wann wirkt sich der Versorgungsausgleich
auf lhre Rente aus?

Das hangt davon ab, an welchem Tag die Gerichtsentscheidung rechts-
kraftig und wirksam geworden ist und ob Sie oder Ihr fritherer Ehepartner
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Rente erhalten.

Der Gerichtsbe-
schluss ist rechts-
kraftig, wenn er
nicht mehr ange-
fochten werden
kann.

Beginnt Ihre Rente, nachdem der Beschluss des Fami-
liengerichts tiber den Versorgungsausgleich rechtskraf-
tig und wirksam geworden ist, wird die Erh6hung oder
Minderung aus dem Versorgungsausgleich ab Renten-
beginn beriicksichtigt.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt schon Rente beziehen,
erhoht oder mindert sich Thre Rente von dem Monat an,
zu dessen Beginn die Gerichtsentscheidung rechtskréftig
und wirksam ist. Nach Kenntnis {iber die Rechtskraft
berticksichtigt der Rentenversicherungstriager den Ver-
sorgungsausgleich in Threr Rente. Hat sich Thre Rente
aufgrund des Versorgungsausgleichs erhoht, erhalten
Sie eine Nachzahlung. Bei einer Rentenminderung sind
die zu viel gezahlten Betrdge an den Rentenversiche-
rungstrager zuriickzuzahlen.

Bei Entscheidungen iiber den Versorgungsausgleich
nach dem alten Recht bis 31. August 2009 ist in be-

stimmten Féllen das ,Rentnerprivileg“ zu beachten.
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Lesen Sie bitte
hierzu Seite 50.

Danach wird die Rente des belasteten Ehepartners trotz
des durchgefiihrten Versorgungsausgleichs zunéchst
nicht gekiirzt, solange aus der Versicherung des anderen
Ehepartners noch keine Rente gezahlt wird.

Unser Tipp:

Ist bei lhnen ein Abschlag an Entgeltpunkten zu be-
ricksichtigen, konnen Sie die Kiirzung lhrer Renten-
anwartschaften durch freiwillige Beitragszahlung ganz
oder teilweise ausgleichen. Die Zahlung ist maglich,
solange Sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht
haben, danach nur dann, wenn lhnen noch keine
Altersvollrente bindend bewilligt wurde. Nahere Ein-
zelheiten teilt Ihnen Ihr Rentenversicherungstrager

in seinem Schreiben lber die Umsetzung des Versor-
gungsausgleichs mit.
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Keine Rentenkiirzung in Sonderfallen

Auch wenn das Familiengericht bei der Scheidung festgestellt hat, in
welcher Hohe Anrechte der Ehepartner zu mindern sind, gibt es bestimmte
Hartefdlle, in denen die Rente dennoch nicht oder nur teilweise gekiirzt

wird.

Derartige Sonderfille heiflen in der Gesetzessprache
Anpassungsfille. Sie sind ausschliellich fiir Anrechte
der sogenannten Regelsicherungssysteme vorgesehen.

Zu den Regelsicherungssystemen gehoren

- die gesetzliche Rentenversicherung,

- die Beamtenversorgung,

- die berufsstindische Versorgung (zum Beispiel
Arzteversorgung),

die Alterssicherung der Landwirte sowie

die Versorgung der Abgeordneten und Regierungs-
mitglieder.

9
%

Wird an den ausgleichspflichtigen Ehepartner eine um

den Versorgungsausgleich gekiirzte Rente oder Versor-

gung in einem der vorstehenden Systeme gezahlt, kann
die Kiirzung unter bestimmten Voraussetzungen ausge-
setzt werden.

In den nachstehend aufgezeigten Fillen ist eine Anpas-
sung moglich.
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Unterhaltsanspruch eines Ehepartners

Die Kiirzung Ihrer Rente um den Versorgungsausgleich
kann ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn Thr
fritherer Ehepartner einen Unterhaltsanspruch gegen
Sie hat und selbst noch keine Rente aus dem tiibertra-
genen Rentenanrecht erhdlt.

Die Kiirzung kann héchstens bis zur Hohe des Unter-
haltsanspruchs ausgesetzt werden.

Uber diese Anpassungsregelung entscheidet das Fa-
miliengericht auf Antrag eines Ehepartners. Kommt es
zur Anpassung, setzt das Familiengericht einen monat-
lichen Betrag in Euro fest, den der Rentenversicherungs-
trager an Sie zu zahlen hat.

Nachdem die Anpassungsentscheidung rechtskraftig
geworden ist, berechnet der Rentenversicherungstriager
Ihre Rente unter Beriicksichtigung des vom Familien-
gericht festgesetzten Anpassungsbetrags neu.

Bitte beachten Sie:

Das Familiengericht entscheidet nur dann iiber
die Anpassung, wenn die Kiirzung lhrer Rente eine
bestimmte Wertgrenze iibersteigt. Die Wertgrenze
beladuft sich bei einem Ehezeitende im Jahr 2024
auf 8 484 Euro als Kapitalbetrag beziehungsweise
70,70 Euro als Rentenbetrag.

Nachteile des Hin-und-Her-Ausgleichs

Diese Anpassungsregelung kommt in Frage, wenn bei
der Teilung ein Hin-und-Her-Ausgleich von Anrechten in
verschiedenen Versorgungssystemen stattgefunden hat.
Bei den einzelnen Versorgungstriagern sind die Zugangs-
voraussetzungen sowie der Zeitpunkt des Leistungsbe-
ginns héufig unterschiedlich geregelt. Es kann daher
sein, dass ein Versorgungstriager Ihnen bereits Leistun-
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Zur Wertgrenze
lesen Sie bitte
Seite 42.

gen gewdhrt und ein anderer noch nicht. Finanzielle
Nachteile kénnen sich ergeben, wenn Sie zunédchst nur
Leistungen von dem Versorgungstriager erhalten kon-
nen, der Thre Kiirzung aus dem Versorgungsausgleich
beriicksichtigt, ein Leistungsbezug aus den Ihnen gutge-
schriebenen Anrechten aber noch nicht moglich ist. In
dieser Situation wiirde sich der Versorgungsausgleich
starker zu Ihren Lasten auswirken, als das bei Bezug
aller Versorgungen der Fall wire.

Thre Rente wird deshalb nicht oder nur teilweise gemin-
dert, wenn Sie von Threm fritheren Ehepartner aufgrund
des Versorgungsausgleichs Anrechte aullerhalb der
gesetzlichen Rentenversicherung erworben haben, aus
denen Sie noch keine Leistungen erhalten kénnen. Die
Kiirzung Ihrer Rente wird héchstens im Umfang des er-
worbenen Anrechts ausgesetzt, aus dem Sie noch keine
Leistung bekommen.

Uber die Anpassung entscheidet auf Antrag der Renten-
versicherungstrager oder der Versorgungstriger, der die
gekiirzte Rente oder Versorgung zahlt.

Der Rentenversicherungstrager soll nicht in Fallen von
geringer Bedeutung tétig werden miissen. Deshalb gilt
hier die gleiche Wertgrenze wie in Unterhaltsfédllen.

Tod eines Ehepartners

Thr Rentenanrecht wird nicht aufgrund des Versor-
gungsausgleichs gekiirzt, wenn Ihr fritherer Ehepartner
gestorben ist und selbst hochstens 36 Monate Rente aus
den im Versorgungsausgleich erworbenen Anrechten
erhalten hat.

Ob aus dem Versicherungskonto des fritheren Ehepart-
ners Hinterbliebenenrenten gezahlt werden, spielt fiir
die Anpassung keine Rolle. Die Hohe dieser Hinterblie-
benenrenten dndert sich durch eine Anpassung nicht,
sie werden weiter mit dem erhdhten Betrag aus dem
Versorgungsausgleich gezahlt.
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Welche Anrechte
dazu gehdoren,
erfahren Sie auf
Seite 41.

Bei einem Hin-und-Her-Ausgleich von Anrechten aus
Regelsicherungssystemen fallt nicht nur die Kiirzung aus
dem Versorgungsausgleich weg. Gleichzeitig erléschen
auch die Gutschriften, die Sie im Versorgungsausgleich
aus Regelsicherungssystemen erhalten haben. Auf diese
Weise wird erreicht, dass Sie nach einer Anpassung
wegen Tod nicht besser gestellt sind als ohne Durchfiih-
rung des Versorgungsausgleichs.

Unser Tipp:

Uber die Anpassung wegen Tod entscheidet auf Antrag
der Rentenversicherungstrager oder der Versorgungs-
trager, bei dem das gekirzte Anrecht besteht. Ist ein
geklrztes Anrecht auch bei einem anderen Versor-
gungstrager vorhanden, missen Sie dort die Anpas-
sung gesondert beantragen.

Der Renten- oder Versorgungstrager beendet die An-
passung mit dem Tod des ausgleichspflichtigen Ehepart-
ners, dessen Rente in ungekiirzter Hohe gezahlt wurde.
Bei Hinterbliebenenrenten aus seiner Versicherung ist
eine Anpassung nicht moglich. Aufgrund von Besitz-
schutzregelungen kann es dennoch zur ungeminderten
Zahlung einer Hinterbliebenenrente kommen, wenn der
ausgleichspflichtige Ehepartner zu Lebzeiten selbst eine
ungekiirzte Rente unter Beriicksichtigung der Anpas-
sung wegen Tod erhalten hatte.

Antragstellung

Uber die Anpassungsregelungen kann nur auf Antrag
entschieden werden. Den Antrag miissen Sie bei dem
Rentenversicherungstrager oder Versorgungstriager stel-
len, der die gekiirzte Rente oder Versorgung zahlt. Nur
in Unterhaltsfédllen ist der Antrag beim Familiengericht
zu stellen.
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Antragsberechtigt sind in den Unterhaltsfiallen beide
fritheren Ehepartner, in den anderen Féllen nur der aus-
gleichspflichtige Ehepartner.
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Abanderung des Versorgungsausgleichs

Da das Familiengericht den Versorgungsausgleich in der Regel im Schei-
dungsverfahren durchfiihrt, vergehen haufig viele Jahre bis zum Rentenbe-
zug. In der Zwischenzeit kann sich die Hohe der ausgeglichenen Anrechte

verandert haben.

Der Ausgleichswert
kann sich unter
anderem durch ge-
setzliche Neurege-
lungen andern. Ein
Beispiel dafir ist
die ,Mutterrente”.

Welche Anrechte
zu den Regelsi-
cherungssystemen
gehdren, lesen Sie
auf Seite 41.

Deshalb kénnen Sie oder Ihr fritherer Ehepartner beim
Familiengericht die Abdnderung einer wirksamen Ent-
scheidung tiber den Versorgungsausgleich beantragen.
Auch die beteiligten Versorgungstrager sind zur Antrag-
stellung berechtigt.

Eine Abdnderung ist zum Beispiel moglich, wenn sich
der Ausgleichswert eines Anrechts nach dem Ende der
Ehezeit aus rechtlichen oder tatsdchlichen Griinden
wesentlich verdndert hat. Zulédssig ist eine Abande-
rung auch, wenn durch sie eine fiir die Versorgung der
ausgleichsberechtigten Person maf3gebende Wartezeit
erfiillt wird.

Soll ein Versorgungsausgleich abgedndert werden, der
nach dem Recht ab 1. September 2009 durchgefiihrt
wurde, kommen fiir die Abdnderung nur die Anrechte
aus Regelsicherungssystemen in Frage. Zudem ist die
Abdnderung auf einzelne Versorgungsanrechte be-
schrinkt und nur méglich fiir die Anrechte, bei denen
sich eine Wertdnderung ergeben hat.
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Wird dagegen eine nach altem Recht ergangene Ver-
sorgungsausgleichsentscheidung abgeédndert, ist der ge-
samte Ausgleich nochmals zu iiberpriifen. Dabei werden
alle bisher in den Versorgungsausgleich einbezogenen
Anrechte neu bewertet und geteilt.

Unser Tipp:

Soll eine Versorgungsausgleichsentscheidung nach altem Recht | L
abgeandert werden, empfehlen wir Ihnen, vorher sorgfaltig A

die Erfolgsaussichten zu priifen. Auch die Auswirkungen einer \~
AL

Abanderungsentscheidung sollten im Vorfeld bedacht werden.

Hierfir kann Ihnen Ihr Rentenversicherungstrager eine aktuelle — Z
Auskunft Gber Ihre in der Ehezeit erworbenen Anrechte erteilen. k———T—_

Folgen der Abdnderung

Werden bereits Leistungen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung oder von anderen Versorgungstragern
gezahlt, dndert sich durch eine Abdnderung des Versor-
gungsausgleichs regelméafig auch die Hohe der Beitrige
zur Kranken- und Pflegeversicherung und des Beitrags-
zuschusses zur Krankenversicherung. Aulerdem kon-
nen sich steuerliche Auswirkungen ergeben.

Fiihrt die Abdnderung zu einem Wechsel der Aus-
gleichsform, ist noch ein weiterer Aspekt zu bedenken.
Wurde zum Beispiel ein Anrecht bisher in der gesetz-
lichen Rentenversicherung ausgeglichen und findet

der Ausgleich nach der Abdnderung in einem anderen
Versorgungssystem statt, vermindert sich die Rente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung um das bisher
ausgeglichene Anrecht. Gleichzeitig muss ein anderes
Versorgungssystem Leistungen entsprechend der Abin-
derungsentscheidung des Familiengerichts erbringen,
jedoch erst, wenn dort die Anspruchsvoraussetzungen
fiir die Gewahrung einer Leistung vorliegen. Wir emp-
fehlen daher, vorab beim zustdndigen Versorgungstriager
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zu erfragen, ob nach einer Abdnderung eine nahtlose
Zahlung aus dem erworbenen Anrecht erfolgen kann.

Der Antrag und seine Wirkung

Den Antrag auf Abdnderung der Entscheidung diirfen
Sie frithestens zwolf Monate vor dem Zeitpunkt stellen,
ab dem Sie oder Thr fritherer Ehepartner voraussichtlich
eine Versorgung erhalten. Eine anwaltliche Vertretung
bendtigen Sie im Abdnderungsverfahren nicht. Bitte
beachten Sie jedoch, dass Gerichtskosten entstehen
werden.

Eine Abdnderungsentscheidung des Familiengerichts
wirkt sich ab dem Monatsersten nach der Antragstellung
aus. Haben Sie zum Beispiel im September 2024 beim
Familiengericht die Abdnderung beantragt, kann sich
diese friihestens ab Oktober 2024 auswirken.

Nach Kenntnis iiber die Rechtskraft beriicksichtigt der
Rentenversicherungstriger den abgednderten Versor-
gungsausgleich riickwirkend in Threr Rente. Hat sich
Thre Rente aufgrund des Versorgungsausgleichs erhoht,
erhalten Sie eine Nachzahlung. Bei einer Rentenminde-
rung sind die zuviel gezahlten Betrdge an den Renten-
versicherungstrager zuriickzuzahlen.
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Scheidung nach altem Recht -
welche Besonderheiten gelten fir mich?

Wenn Sie oder lhr friiherer Ehepartner den Scheidungsantrag oder
Abanderungsantrag vor dem 1. September 2009 beim Familiengericht ein-
gereicht haben und das Familiengericht bis zum 31. August 2010 iiber den
Versorgungsausgleich entschieden hat, wurde lhr Versorgungsausgleich
nach dem sogenannten alten Recht, also dem Recht vor der Reform, durch-
gefiihrt. Wesentliche Unterschiede zum neuen Recht bestehen im Teilungs-
system und bei der Anwendung des Rentnerprivilegs.

Einmalausgleich im bisherigen Recht

Der wesentliche Unterschied zwischen dem neuen

und dem alten Recht besteht im Teilungssystem. Hat
das Familiengericht iiber den Versorgungsausgleich
nach dem Recht bis zum 31. August 2009 entschieden,
wurden die verschiedenen fiir die Ehezeit ermittelten
Versorgungsarten fiir jeden Ehepartner gesondert
zusammengezahlt. Ergab sich ein Wertunterschied,
wurde dieser zwischen den Ehepartnern ausgeglichen.
Derjenige mit den hoheren ehezeitlichen Anrechten war
ausgleichspflichtig und musste Anrechte abgeben. Der
andere Ehepartner war ausgleichsberechtigt und erhielt
die Hilfte des Wertunterschiedes. Ein Hin-und-Her-
Ausgleich fand nicht statt.
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Der Ausgleich erfolgte in der Regel iiber die gesetzliche
Rentenversicherung. Ein auf das Ehezeitende bezogener
monatlicher Rentenbetrag wurde auf das Versicherungs-
konto des ausgleichsberechtigten Ehepartners iibertra-
gen oder dort begriindet.

Beispiel:

In der Ehezeit erworbene Versorgungsanrechte pro
Monat:

Marko W. Gabi W.
Gesetzliche Rente 100 Euro 50 Euro
Beamtenversorgung 150 Euro 0 Euro
Arzteversorgung 100 Euro 0 Euro
350 Euro 50 Euro

Marko W. erwarb in der Ehezeit 300 Euro monatlich
mehr an Versorgungsanrechten als seine Frau Gabi.
Damit war er ausgleichspflichtig. Er musste die Halfte
dieses Wertunterschiedes, also 150 Euro, an Gabi W.
abgeben. Die 150 Euro wurden im Versicherungskonto
von Gabi W. bei der gesetzlichen Rentenversicherung
gutgeschrieben.

Das Rentnerprivileg

Waren Sie der ausgleichspflichtige Ehepartner und er-
hielten Sie bei Eintritt der Rechtskraft der Versorgungs-
ausgleichsentscheidung bereits Rente, galt fiir Sie nach
altem Recht das sogenannte Rentnerprivileg. Danach
wurde Thre Rente aufgrund des Versorgungsausgleichs
erst gemindert, wenn IThr fritherer Ehepartner oder sei-
ne Hinterbliebenen eine Rente erhielten.
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Bei Fragen zum
alten Recht wenden
Sie sich bitte an
lhre Rentenver-
sicherung, siehe
auch Seite 54.

Beispiel:

Stefan T. erhalt seit 1. August 2008 Altersrente in
Hohe von zuletzt 1500 Euro. Die Scheidung wurde am
15. August 2009 beim Familiengericht beantragt.

Als Ausgleichspflichtiger muss er Rentenanwart-
schaften in Hohe von 350 Euro an seine geschiedene
Ehefrau Anja T. Ubertragen.

Die Entscheidung zum Versorgungsausgleich wurde
am 30. November 2009 rechtskraftig und wirksam.
Da Anja T. noch nicht Rentnerin ist, wird seine Rente
zunachst nicht gekirzt. Erst wenn Anja T. eine Ren-
te bezieht, kommt es zur Kiirzung seiner Rente um
350 Euro.

Haben Sie vom Rentnerprivileg bereits im alten Recht
profitiert, gilt es fiir Sie weiter, bis die Voraussetzungen
entfallen.

Gut zu wissen

Die Ausfiihrungen in dieser Broschiire zu Abdnderungs-
antriagen sowie zu Antrdgen auf Anwendung einer An-
passungsregelung wegen Unterhalt oder wegen Tod des
ausgleichsberechtigten Ehepartners gelten fiir Sie auch,
wenn Thr Versorgungsausgleich nach altem Recht durch-
gefithrt wurde. Die Darstellung der Auswirkungen eines
Versorgungsausgleichs auf Thre Rente trifft ebenfalls im
Wesentlichen fiir Sie zu.
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Versorgungsausgleich nach einer Auslands-
scheidung

Sind Sie im Ausland geschieden worden, kann ein deutsches Familien-
gericht den Versorgungsausgleich nachtraglich durchfiihren. Hierfiir
miissen verschiedene Voraussetzungen erfiillt sein. Das Familiengericht
wird nicht automatisch tatig - erforderlich ist ein entsprechender Antrag
von mindestens einem Ehepartner.

Der Versorgungsausgleich kann durchgefiihrt werden,
wenn bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind. Dazu
gehort zum Beispiel, dass mindestens ein Ehepartner
deutsche Rentenanwartschaften aufgebaut hat.

Lebt einer der Ehepartner gewohnlich in Deutschland,
ist der Antrag auf die Durchfithrung eines Versorgungs-
ausgleichs beim fiir den Wohnort zustdndigen Familien-

Amtsgericht gericht zu stellen. Bei gewohnlichem Aufenthalt beider
Schoneberg Ehepartner im Ausland ist das Amtsgericht Berlin-
éfjnrzw:lr;?emht " Schoneberg zustindig. Eine anwaltliche Vertretung ist
straBe 6667 regelméfig nicht erforderlich. Es fallen aber Gerichts-
10823 Berlin kosten an.

Da der Versorgungsausgleich nur zwischen geschie-
denen Ehepartnern stattfindet, hat das Familiengericht
vorab zu priifen, ob die Scheidung nach deutschem
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Recht anerkannt werden muss oder ob das ausliandische
Scheidungsurteil zugrunde gelegt werden kann.

Eine Anerkennung ist in der Regel erforderlich, wenn
beide Ehepartner bei der Scheidung eine unterschied-
liche Staatsangehorigkeit hatten oder nicht ausschlieB3-
lich Staatsangehorige des Staates sind, dessen Gericht
die Scheidung vollzogen hat. Ehescheidungen in einem
Mitgliedsstaat der Europdischen Union (auB3er Déne-
mark) werden seit dem 1. Marz 2001 weitgehend auto-
matisch anerkannt. Ein besonderes Verfahren ist nicht
erforderlich.

Ein Versorgungsausgleich kann durch ein deutsches
Familiengericht auch nach Aufhebung einer eingetra-
genen oder registrierten gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnerschaft im Ausland durchgefiihrt werden.

Unser Tipp:

Weitere Informationen zum Versorgungsausgleich bei
einer Scheidung im Ausland finden Sie im Internet
unter www.deutsche-rentenversicherung.de unter
.Rente”, Rubrik .Familie und Kinder", Kategorie .Ver-
sorgungsausgleich - faires Teilen bei der Rente”.
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Nur einen Schritt entfernt:
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benétigen Informationen oder wiinschen eine
individuelle Beratung? Wir sind fiir Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschiiren

Unser Angebot an Broschiiren ist breit gefachert. Was Sie interessiert,
konnen Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen oder
bestellen. Wenn Sie regelméaf3ig {iber neue Broschiiren informiert werden
mochten, abonnieren Sie unseren Newsletter ,,Broschiiren aktuell®.

Am Telefon

Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort kénnen
Sie auch Informationsmaterial bestellen oder den passenden Ansprech-
partner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet

Unser Angebot steht Thnen unter www.deutsche-rentenversicherung.de
rund um die Uhr zur Verfiigung. Sie konnen sich iiber viele Themen in-
formieren, Broschiiren herunterladen oder bestellen sowie verschiedene
Newsletter abonnieren.

Mit unseren Online-Services

Auch per Computer, Tablet oder Smartphone kénnen Sie sicher mit uns
kommunizieren. Sie konnen Ihre Versicherungszeiten aktualisieren oder
Antrédge online stellen. Zur Identifikation nutzen Sie die Online-Ausweis-
funktion Thres Personalausweises oder Ihren persénlichen Zugangs-Code.

Im personlichen Gesprach

Ihre nachstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf unserer
Startseite im Internet oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort kénnen
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren.

Versichertenberater und Versichertenalteste

Unsere ehrenamtlich tdtigen Versichertenberater und Versichertenéltesten
sind in unmittelbarer Nachbarschaft fiir Sie da und helfen Thnen beispiels-
weise beim Ausfiillen von Antrédgen.
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lhr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800 (kostenloses Servicetelefon)
www.deutsche-rentenversicherung.de

info[ddeutsche-rentenversicherung.de

Unsere Partner

Auch bei den Versicherungsdmtern der Stidte und Gemeinden konnen Sie
Ihren Antrag stellen oder Thre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Die Trager der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Wiirttemberg

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Siid

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland

Deutsche Rentenversicherung
Nord
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GartenstraBBe 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Bertha-von-Suttner-Straf3e 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

StdadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Georg-Schumann-Straf3e 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55

Ziegelstrafle 150
23556 Liibeck
Telefon 0451 485-0


http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

HuntestraBe 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Konigsallee 71
40215 Diisseldorf
Telefon 0211 937-0

EichendorffstraBBe 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Neugrabenweg 2-4
66123 Saarbriicken
Telefon 0681 3093-0

DieselstralBe 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

GartenstraBe 194
48147 Minster
Telefon 0251 238-0

RuhrstraBBe 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Pieperstrafle 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave Incorporated.
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt
der wichtigste Baustein fiir die Alters-
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen
Altersvorsorge ist die Deutsche

Rentenversicherung. Sie betreut
57 Millionen Versicherte

und lber 21 Millionen Rentner.

Die Broschiire ist Teil unseres
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.
Wir beraten. Wir helfen.
Die Deutsche Rentenversicherung.

Deutsche
Rentenversicherung
Sicherheit

flir Generationen

#einlebenlang



	Geschiedene: Ausgleich bei der Rente
	Neubeginn mit ausgeglichener Bilanz
	Inhaltsverzeichnis
	Was bedeutet Versorgungsausgleich?
	Recht seit 1. September 2009

	Wann kein Versorgungsausgleich stattfindet
	Vereinbarungen
	Kurze Ehezeit
	Kleine Anrechte oder geringer Wertunterschied
	Härteregelungen

	Wie läuft das Verfahren bei einem Versorgungsausgleich ab?
	1. Schritt
	2. Schritt
	3. Schritt
	4. Schritt
	5. Schritt
	6. Schritt
	7. Schritt

	Welche Versorgungen werden ausgeglichen?
	Ausgleich nur für die Ehezeit

	In welcher Höhe werden Rentenanrechte ausgeglichen?
	Wie wird geteilt?
	Interne Teilung
	Externe Teilung
	Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich
	Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich
	Wie wird die Entscheidung des Familiengerichts bei der Rentenversicherung umgesetzt?
	Wie wirken sich zusätzliche Entgeltpunkte auf die Wartezeit aus?
	Wie verändert sich die Rentenhöhe?
	Ab wann wirkt sich der Versorgungsausgleich auf Ihre Rente aus?
	Keine Rentenkürzung in Sonderfällen
	Unterhaltsanspruch eines Ehepartners
	Nachteile des Hin-und-Her-Ausgleichs
	Tod eines Ehepartners
	Antragstellung

	Abänderung des Versorgungsausgleichs
	Folgen der Abänderung
	Der Antrag und seine Wirkung

	Scheidung nach altem Recht – welche Besonderheiten gelten für mich?
	Einmalausgleich im bisherigen Recht
	Das Rentnerprivileg
	Gut zu wissen

	Versorgungsausgleich nach einer Auslandsscheidung
	Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversicherung
	Mit unseren Informationsbroschüren
	Am Telefon
	Im Internet
	Mit unseren Online-Services
	Im persönlichen Gespräch
	Versichertenberater und Versichertenälteste
	Ihr kurzer Draht zu uns
	Unsere Partner
	Die Träger der Deutschen Rentenversicherung
	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
	Deutsche Rentenversicherung Hessen
	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
	Deutsche Rentenversicherung Nord
	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
	Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
	Deutsche Rentenversicherung Saarland
	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
	Deutsche Rentenversicherung Bund
	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See


	Impressum


